Berlin, 14. August 2025

Deutsche Industrie- und Handelskammer

Stellungnahme

Referentenentwurf eines ,,Gesetzes zur Modernisierung des Wehrdienstes — Wehrdienst-
Modernisierungsgesetz” (WDModG)

Wir bedanken uns beim Bundesministerium der Verteidigung fiir die Gelegenheit zur Stellung-
nahme zum Referentenentwurf eines ,,Gesetzes zur Modernisierung des Wehrdienstes —
Wehrdienst-Modernisierungsgesetz” (WDModG).

Grundlage dieser Stellungnahme sind die der DIHK bis zur Abgabe der Stellungnahme zugegan-
genen Rickmeldungen aus den Industrie- und Handelskammern (IHKs), die DIHK-Position
»Wirtschaft und Verteidigung — Herausforderungen in neuer sicherheitspolitischer Lage” sowie
die allgemeinen Wirtschaftspolitischen Positionen der DIHK.

Die kurze Frist zur Stellungnahme von sieben Werktagen wahrend der Sommerpause er-
schwert der IHK-Organisation eine noch breitere Beteiligung ihrer Mitgliedsunternehmen. Fir
eine endgliltige Bewertung von zentralen Fragen des Referentenentwurfs behalten wir uns
vor, hierzu noch weitere Riickmeldungen einzureichen, sollten uns noch wichtige Riickmeldun-
gen von Mitgliedsunternehmen erreichen. Im aktuellen Koalitionsvertrag wurde eine intensi-
vere und qualifiziertere Einbindung der Betroffenen in Gesetzgebungsverfahren —,,in der Re-
gel vier Wochen” — angekiindigt (Gute Gesetzgebung, Ziffer 1865 ff.). Damit soll eine realitéats-
nahe und praxistaugliche Gestaltung von Gesetzen gewahrleistet werden. Einige IHKs und Un-
ternehmen kritisieren, dass diese Ankiindigung im hier vorgesehenen Gesetzentwurf nicht um-
gesetzt wird.

A. Das Wichtigste in Kiirze

Spatestens seit der Ausweitung des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine im Februar 2022
hat sich die geopolitische Sicherheitslage stark verandert. Auf die Wirtschaft wirkt sich das
nicht zuletzt (iber gestorte Lieferketten, hohe Energiepreise und hybride Bedrohungen aus.
Die Verteidigungsfahigkeit Deutschlands zu gewahrleisten und insgesamt die Anpassung an
eine sich verandernde politische Weltlage ist eine immense Herausforderung fiir alle politisch
Verantwortlichen — und fiir die Wirtschaft.

Die sicherheitspolitische Lage erfordert eine signifikante Starkung der Verteidigungsfahigkeit —
strukturell wie personell. Der geplante Aufwuchs der Streitkrafte und die politische Diskussion

DIHK | Deutsche Industrie- und Handelskammer -1-
Besucheranschrift: Breite StraBe 29 | 10178 Berlin-Mitte | Postanschrift: DIHK | 11052 Berlin
Tel. 030-20308-0 | Internet: www.dihk.de



um einen ,neuen” Wehrdienst werfen daher die Frage auf, wie sich die Ziele des vorliegenden
Gesetzentwurfs unter Berticksichtigung des ohnehin angespannten Arbeitsmarktes und dem in
vielen Branchen herrschenden Fachkraftemangel erreichen lassen.

Vor diesem Hintergrund bildet der Referentenentwurf des WDModG den rechtlichen Rahmen
fur einen neuen Wehrdienst, der zum 1. Januar 2026 in Kraft treten soll. Zentrales Ziel ist die
Gewinnung zusatzlicher Streitkraftepotenziale der Bundeswehr und damit eine Starkung der
Verteidigungsfahigkeit Deutschlands. Die DIHK kann die Ziele des Gesetzentwurfs nachvollzie-
hen. Eine personelle Starkung der Bundeswehr und des Zivilschutzes wird allerdings den Wett-
bewerb um Arbeits- und Fachkrafte weiter verscharfen.

Umso wichtiger ist es, Wehrdienst, berufliche Bildung und Arbeitswelt ganzheitlich zu denken
—zum Vorteil von Gesellschaft, Staat und Wirtschaft. Eine tragfahige, nachhaltige Verteidi-
gungsstrategie sollte deshalb auch die langfristige Fachkraftesicherung und die wirtschaftli-
chen Auswirkungen des neuen Wehrdienstes in den Blick nehmen. Der vorliegende Referen-
tenentwurf formuliert bei den Fortbildungsmoglichkeiten Anséatze, durch die sowohl die Bun-
deswehr als auch die Unternehmen und ihre wehrdienstleistenden Mitarbeitenden profitieren
konnen. Gleichzeitig haben unsere Mitgliedsunternehmen bei einigen Punkten des Gesetzent-
wurfs Klarstellungsbedarf und formulieren Erganzungen und Korrekturen, die im Folgenden
erlautert werden.

B. Bewertung im Einzelnen

Angesichts der verdanderten geopolitischen Lage sind schnelle Reformen erforderlich, um die
Verteidigungsfahigkeit der Bundesrepublik Deutschland zu gewahrleisten und nachhaltig zu
starken. Gesamtverteidigung sollte als gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe verstanden werden. Im Zentrum aller Reformen sollte jedoch die Vereinbarkeit von Wirt-
schaft und Verteidigung sein. Das bedeutet konkret: Das ganzheitliche Zusammendenken von
Wehrdienst, beruflicher Bildung und Arbeitswelt in Zeiten des Fachkraftemangels; die Nutzung
von Synergien und weiterer positiver Effekte fir die Gesamtwirtschaft bei der Modernisierung
sicherheitspolitisch relevanter Infrastrukturen; die Verbesserung der Rahmenbedingungen fir
die Unternehmen der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie sowie fiir ihre Zulieferbetriebe.

Durch das Wehrrechtsdanderungsgesetz vom 28. April 2011 wurden zentrale Strukturen zur
Wehrerfassung, Musterung und Einberufung ausgesetzt. Um das im Referentenentwurf des
WDModG genannte Ziel eines Personalumfangs von zukiinftig 460.000 Soldatinnen und Solda-
ten einschlieRlich der Reserve zur Landes- und Biindnisverteidigung zu erreichen, bedarf es
umfangreicher rechtlicher Anderungen. Die Notwendigkeit und das Ziel des Referentenent-
waurfs teilt die DIHK vor dem genannten Hintergrund im Grundsatz.

Dass im Rahmen dieser umfangreichen Anderungen der , Erfiillungsaufwand fiir die Wirt-
schaft” im Referentenentwurf allerdings mit ,Keine” angegeben wird, ist fir die Unternehmen
nicht nachvollziehbar. Die Freistellung von Mitarbeitenden fiir Wehribungen und den
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Wehrdienst bringt Erflllungsaufwand mit sich, denn wehrdienstleistende Mitarbeitende miis-
sen durch neues Personal ersetzt oder durch bestehendes Personal vertreten werden. Das
wiederum bedeutet, dass Betriebe gegebenenfalls betriebliche Prozesse umstrukturieren oder
neu eingestellte Mitarbeitende anlernen missen. Dies bindet Ressourcen, die ohne die im Ge-
setz vorgesehenen rechtlichen Anderungen anderweitig verwendet werden kénnten — insbe-
sondere in der derzeit herausfordernden Konjunktur. Einen neuen modernen Wehrdienst gibt
es auch in den Unternehmen nicht kostenfrei. Folgerichtig sollten diese Belastungen auch von
der Bundesregierung beziffert werden. Es sollte unter anderem unter , Weitere Kosten“ darauf
hingewiesen werden, dass die Verknappung der flir den Arbeitsmarkt zur Verfligung stehen-
den Fachkrafte das Wachstumspotenzial am Standort Deutschland belasten kann — es sei
denn, es gelingen an anderer Stelle entsprechende Kompensationen, welche diesen negativen
Effekt abschwachen oder gar ausgleichen kénnen.

Fiir viele Unternehmen ist die Rolle der Fachkrafte im Zusammenhang mit dem WDModG von
herausragender Bedeutung. Sie befiirchten, dass durch die MaRnahmen zur Attraktivitdtsstei-
gerung des Wehrdienstes der Wettbewerb um die fiir die Wirtschaft dringend benétigten
Fachkrafte zwischen Wirtschaft und 6ffentlichem Dienst weiter intensiviert wird. Bereits jetzt
ist die deutsche gewerbliche Wirtschaft von einem erheblichen Fachkraftemangel betroffen,
der sich immer mehr zu einem Arbeitskraftemangel entwickelt. Viele Ausbildungsplatze in In-
dustrie, Handel und Dienstleitung konnen aufgrund fehlender Bewerber/innen nicht besetzt
werden. Angesichts des demografischen Wandels wird der Mangel an qualifizierten Arbeits-
kraften zuklinftig eine strukturelle Herausforderung fiir die Unternehmen bleiben.

Dies betrifft zudem Fachkrafte aller Art und Glite — vom potenziellen Auszubildenden bis zur
qualifizierten Fachkraft, denn Ausbildungs-/Studieninteressierte wiirden zeitlich verzégert in
den Arbeitsmarkt eintreten/ihr Studium beginnen oder zur Ausbildung/zum Studium in der
Bundeswehr verbleiben. Damit stehen diese Personen wahrend ihrer Verpflichtungszeit weder
dem Ausbildungs- noch dem Arbeitsmarkt zur Verfligung. Dadurch kdnnen in den Unterneh-
men Wertschopfungsverluste entstehen.

Umso wichtiger ist es daher, Wehrdienst, berufliche Bildung und Arbeitswelt ganzheitlich zu
denken — zum Vorteil von Gesellschaft, Staat und Wirtschaft. Dadurch lieRen sich nicht nur ne-
gative Auswirkungen auf die Unternehmen minimieren, sondern vielmehr bestmdéglich Syner-
gien nutzen. Die Einbindung der Wirtschaft und ein regelmaRiger Austausch der beteiligten
Akteure und Vertretern der Wirtschaft erscheint uns hier duflerst wichtig. Eine angepasste
Ausgestaltung des Wehrdienstes mit gezielten Qualifikationseinheiten im Anschluss an die mi-
litarische Grundausbildung konnte — langfristig — einen positiven Beitrag zur Fachkraftesitua-
tion der Wirtschaft haben und den individuellen Nutzen fiir die Dienstleistenden erhdhen.

Vor diesem Hintergrund sollten die folgenden detaillierten Rlickmeldungen der IHKs und der
Unternehmen zum Referentenentwurf des WDModG berlicksichtigt werden, um die Anforde-
rungen eines wettbewerbsfahigen Wirtschaftsstandorts in Einklang mit den sicherheitspoliti-
schen Anforderungen in Deutschland zu bringen. Dazu gehort auch die Klarung offener
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Detailfragen. Beispielsweise ist unklar, wie das neue Wehrdienstmodell mit deutschen Staats-
blrgern verfahrt, die flr ihre Arbeitgebende langfristig ins Ausland entsendet sind. Eine Riick-
beorderung nach Deutschland diirfte den Betriebsablauf wesentlich beeinflussen.

Die Frage nach einem ,gleichberechtigten Wehrdienst” konnte aufgrund der knappen Stel-
lungnahmefrist von sieben Werktagen wahrend der Sommerpause nicht abschieRend inner-
halb der IHK-Organisation beraten und diskutiert werden. Einzelne IHKs bedauern die fehlende
verpflichtende Adressierung von anderen Geschlechtern im Rahmen des neuen Wehrdienstes
bzw. bei einer moglichen Riickkehr zu einem verpflichtenden Grundwehrdienst — auch wenn
dies die Arbeits- und Fachkraftesituation weiter beeinflusst. Entsprechende Modelle sind be-
reits in anderen europdaischen Staaten wie Danemark, Norwegen und Schweden etablierte
Praxis.

Weiterhin sind andere IHKs offen fiir die Idee eines ,verpflichtenden Gesellschaftsjahres” fiir
alle Geschlechter, damit neben der notwendigen Aufwuchsfidhigkeit der Bundeswehr auch zi-
vile Einsatzfelder wie z. B. in der Gesundheits- und Pflegebranche gezielt personell gestarkt
werden. Junge Menschen kénnten auch hier Erfahrungen sammeln und Qualifizierungen er-
halten, die ihnen in ihrem weiteren Erwerbsleben — und damit auch ihren Arbeitgebenden —
nitzlich sind.

Zu Artikel 1 — Anderung des Wehrpflichtgesetzes (WPfIG)

Wiedereinsetzung der Musterung (Art. 1 Nr. 2 WDModG-E)

Der Referentenentwurf des WDModG sieht die Wiedereinfiihrung der Musterung zum 1. Juli
2027 vor (§ 2 Abs. 3 WPfIG-E). Auch fiir Unternehmen kann diese Frist relevant sein, beispiels-
weise wenn ihre Mitarbeitenden wahrend der Arbeitszeit zur Musterung miissen oder fiir die
Musterung einen Fehltag bend6tigen. Das wirkt sich auf die Personaldecke an diesen Tagen aus
und kénnte potenziell die Betriebsabldufe oder die Ausbildung in den Berufsschulen beeinflus-
sen. Daher bittet die Wirtschaft um zeitnahe Klarung folgender Fragen:

e Wann werden betroffene Personen Ulber ihre bevorstehende Musterung informiert?

e Wie viel (Vorbereitungs-)Zeit haben die zur Musterung herangezogenen Personen, bei-
spielsweise um sich einen Urlaubs- oder Gleittag zu nehmen?

e Werden Zeitrdume angestrebt, in denen Musterungen gehauft durchgefiihrt werden
(z. B. im Sommer/Winter, in Schulferien, vor dem tblichen Beginn eines Ausbildungs-
/Schuljahres bzw. Hochschulsemesters, ...)?
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Einfliihrung einer Verordnungsermachtigung zur Riickkehr zum Grundwehrdienst
(Art. 1 Nr. 2 WDModG-E)

Im Referentenentwurf des WDModG sieht die Bundesregierung die Einflihrung einer Verord-
nungsermachtigung vor (§ 2a WPfIG-E), durch welche die Bundesregierung die Moglichkeit er-
halten wiirde, mittels Rechtsverordnung — die der Zustimmung des Bundestags bedarf — an-
ordnen zu dirfen, dass ,ungediente Wehrpflichtige zum Grundwehrdienst [...] einberufen wer-
den” (§ 5 WPfIG), ,,wenn die verteidigungspolitische Lage einen schnellen Aufwuchs der Streit-
krafte zwingend erfordert, der auf freiwilliger Grundlage nicht erreichbar ist. Die Dauer des
Grundwehrdienstes ist in der Rechtsverordnung in Monaten festzulegen. Sie betragt mindes-
tens sechs und hochstens zwolf Monate.” Damit konnte eine Reaktivierung des Grundwehr-
dienstes auch auerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalls erfolgen. Wahrend die Wirt-
schaft die sicherheitspolitische Anforderung fiir die Einfihrung dieser Verordnungsermachti-
gung nachvollzieht, kdnnte sie dennoch zu einer akuten Verscharfung des Fachkraftemangels
flhren.

Durch die Einstellung in ein Arbeitsverhaltnis planen Unternehmen junge Erwachsene langfris-
tig und verbindlich in ihre Geschaftsprozesse ein. Im Sinne der unternehmerischen Planungssi-
cherheit wiirde eine kurzfristige Aktivierung der Rechtsverordnung und damit eine kurzfristige
Einberufung von Auszubildenden und jungen Mitarbeitenden fir viele Unternehmen — insbe-
sondere im Mittelstand — eine Herausforderung in der Personal- und Ausbildungsplanung be-
deuten. Die dann kurzfristig fehlende Arbeitskraft kann den Betriebsablauf spirbar beeinflus-
sen. Aus Sicht der Unternehmen braucht es daher eine gesetzliche Frist, die einen ausreichen-
den Zeitraum zwischen Erlassung der Rechtsverordnung und den Beginn des Grundwehrdiens-
tes rechtssicher festschreibt. Das ermoglicht den Unternehmen, auf den personellen Ausfall
mit entsprechender Vorlaufszeit reagieren zu kénnen.

Die Einschrankung auf einen Grundwehrdienstzeitraum von sechs bis hochstens zwolf Monate
ist aus Sicht der Unternehmen nicht vollends geeignet, um das Planungsproblem zu I6sen,
denn der Zeitraum der Abwesenheit des Personals ist damit noch zu vage. Mit der Option, den
Grundwehrdienst flexibel anzutreten, dirfte eine Nachbesetzung fir die Arbeitgebenden
schwer planbar sein. Hier sollte die Planbarkeit verbessert werden, z. B. durch eine friihzeitige
Festlegung des Freistellungszeitraums vor Freistellungsbeginn. Auch Uber eine nachtragliche
Verlangerung des Wehrdienstzeitraums sollten Arbeitgebende verpflichtend eine schnellst-
mogliche Information von der Bundeswehr erhalten.

Die Aktivierung der Rechtsverordnung diirfte Unternehmen in Regionen negativ beeinflussen,
die besonders vom demografischen Wandel betroffen sind. Hier sollte Antragen zur Unab-
kommlichkeit groRziligig zugestimmt werden, damit die negativen Auswirkungen auf die Ar-
beits- und Fachkraftesituation zumindest gestreckt werden (siehe unsere Kommentierung des
Artikel 9 auf Seite 11 dieser Stellungnahme). Hierbei konnte der Kénigsteiner Schliissel bzw.
seine Komponente zur Bevolkerungszahl eine praktikable Orientierung sein.
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Einfuhrung einer Bereitschaftserkldrung (§ 15a WPfIG-E)

Mit der Bereitschaftserklarung soll mittels eines Fragebogens die im Gesetz geregelten Anga-
ben abgefragt werden kdnnen. Die Fragen wiirden in einem Zusammenhang mit der Bereit-
schaft und der Fahigkeit zu einer Wehrdienstleistung stehen. Die verpflichtende Befragung ist
auf Manner beschrankt (§ 15 WPfIG-E). Die Bundesregierung begriindet dies daraus, dass nur
Manner der allgemeinen Wehrpflicht unterliegen (§ 1 WPfIG).

Aus Sicht der IHK-Organisation sind die IT-gestlitzte Erfassung durch das Bundesamt fiir das
Personalmanagement der Bundeswehr und die Auskunftspflichten (§§ 15, 15a WPfIG-E) sowie
die Musterungspflicht (§ 17 WPflIG-E) nachvollziehbar. Dabei sollte insbesondere der individu-
elle Ausbildungsstand von Wehrdienstleistenden beriicksichtigt sowie Schnittstellen zur Be-
rufs-/Studienorientierung effektiv genutzt werden. Neben den sicherheitspolitischen und
staatsbirgerlichen Aspekten sollte der Wehrdienst es jungen Menschen gezielt ermoglichen,
sich auf das spatere Berufsleben vorzubereiten bzw. sich fortzubilden und neue Kompetenzen
fiir den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu erwerben.

Auch sprechen sich die Unternehmen fiir datenschutzkonforme Transparenz gegenliber allen
Betroffenen aus.

Zu Artikel 3 — Anderung des Soldatengesetzes (SG)

Der Referentenentwurf sieht die Einflihrung eines ,Zuschusses zum Erwerb einer Fahrerlaub-
nis der Klasse B“ vor (§ 31b SG-E). Ein Zuschuss bis zu einer Hohe von 3.500 Euro kann gewahrt
werden, wenn eine freiwillige Verpflichtung eines durchgehenden Wehrdienstes von mindes-
tens zwolf Monaten geleistet wird (Art. 3 Nr. 8 WDModG-E). Die Wirtschaft begriiBt die Ein-
flihrung des Zuschusses, da es ein Instrument zur Attraktivitatssteigerung des Wehrdienstes
und eine Qualifikation darstellt, die Wehrdienstleistende auch in ihrer beruflichen Laufbahn
nutzen kdnnen. Gleichzeitig sollten auch Zuschisse auf Flihrerscheine weiterer Fahrzeugklas-
sen wie Klasse C (LKW), Klasse D (Bus) oder Klasse T (Zugmaschine) angeboten werden. Das
steigert sowohl den Qualifikationsgrad von Wehrdienstleistenden fiir ihre Erwerbstatigkeit in
der zivilen Wirtschaft als auch die Attraktivitat des Wehrdienstes.

Die Wirtschaft soll zukiinftig eine wichtige Rolle als leistungsfahiger Unterstiitzer des Staates
im Rahmen der Gesamtverteidigung spielen — etwa beim Aufbau logistischer Kapazitaten, bei
der Sicherung der Produktion oder der Zurverfligungstellung von personellen Ressourcen. So
werden in einem Krisenfall auch zivile Transportkapazitaten bendétigt, etwa zur Versorgung,
Evakuierung oder Truppenverlegung. Dafiir ist jedoch eine entsprechend breite Basis an Fahr-
personal erforderlich, auf die zuverlassig zugegriffen werden kann. Gerade in der Branche der
Berufskraftfahrenden ist der Fachkraftemangel duBerst ausgepragt. Seit 2019 wird dieser Be-
ruf von der Bundesagentur fur Arbeit als Engpassberuf gefiihrt. Um zudem dem akuten Man-
gel an Fahrpersonal mit deutscher Staatsbirgerschaft entgegenzuwirken, kénnten beispiels-
weise gezielte QualifizierungsmaRnahmen im Rahmen des Wehrdienstes einen Beitrag leisten:
Wehrdienstleistende sollten eine Lkw- oder Bus-Fahrberechtigung erwerben kénnen und

DIHK | Deutsche Industrie- und Handelskammer -6-
Besucheranschrift: Breite StraBe 29 | 10178 Berlin-Mitte | Postanschrift: DIHK | 11052 Berlin
Tel. 030-20308-0 | Internet: www.dihk.de



damit mit einer zusatzlich beruflich nutzbaren Qualifikation in das zivile Erwerbsleben zurlick-
kehren. In Zeiten der allgemeinen Wehrpflicht galt die Bundeswehr mit Blick auf Berufskraft-
fahrende auch als ,,Fahrschule der Nation”. Eine Angebotserweiterung zur Forderung einer
Fahrerlaubnis auf die Fahrzeugklassen C und D kdnnte zu einer Entscharfung des Engpasses an
Fahrpersonal in Verkehr und Logistik beitragen und hatte damit auch in Friedenszeiten ge-
samtwirtschaftlichen Mehrwert.

Fiir die Bezuschussung bzw. Ausbildung von Wehrdienstleistenden in Fahrzeugen bspw. der
Klassen C, D oder T schlagen einige IHKs die Einfiihrung eines Stufenmodells vor. Zum Beispiel
konnte innerhalb der ersten sechs Dienstmonate ein Grundanreiz fiir die Finanzierung eines
yweiterfiihrenden” Fiihrerscheins angeboten werden (Stufe 1). Ab zwdlf Monaten Dienstzeit
konnte ein (héherer) Zuschuss fiir einen Fihrerschein der Klasse C (alternativ: Aufstockung,
wenn B bereits vorhanden ist) gewahlt werden (Stufe 2). In einer dritten Stufe konnte eine
vollstdndige Finanzierung eines der genannten Fiihrerscheine angeboten werden. Beispiels-
weise, wenn Wehrdienstleistende den Zuschuss mit einem Reservistendienst fiir eine be-
stimmte Dauer verbinden (§ 61 Abs. 2 SG).

Einzelne IHKs haben Bedenken, dass die alleinige Bezuschussung eines Flihrerscheins der
Klasse B ein zu geringer Anreiz ist. Denn der Fihrerscheinerwerb habe fiir viele Jugendliche
heute nicht mehr den Stellenwert friiherer Jahre und der Nutzwert fiir die Wirtschaft sei
hochstens mittelbar fir die Fahrschulen gegeben. Umso wichtiger sei daher ein gezielter Kom-
petenzaufbau und Moglichkeiten weiterfiihrender BildungsmalRnahmen. Diese kbnnten die
Attraktivitat des freiwilligen Wehrdienstes splirbar erhéhen und letztlich auch den Wirt-
schaftsstandort starken. Ziel sollte es sein, bereits den Wehrdienst optimal fiir weiterfiihrende
Qualifikationen zu nutzen. Dazu sollten auch Moglichkeiten berufsabschlussorientierter Quali-
fizierungen geschaffen werden, z. B. Giber berufsanschlussfahige Teilqualifikationen. Diese
Qualifikationen bieten die Chance, im Anschluss an den Wehrdienst bereits erworbene Kom-
petenzen auf dem Weg zu einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf anerkennen zu kon-
nen. Damit wirden Wehrdienstleistenden zuséatzliche Qualifizierungszeiten erspart und Unter-
nehmen schneller Fachkrafte gewinnen. Deshalb sollten der Bildungsaspekt im Gesetzge-
bungsverfahren weiter ausgebaut werden und Qualifizierungen auch schon bei kurzen Wehr-
dienstzeiten ermoglicht werden. Hierzu verweisen wir auf unsere Anmerkungen zu den Arti-
keln 7 und 10 des Referentenentwurfs (Seite 9 dieser Stellungnahme).

Zu Artikel 4 — Anderung des Arbeitsplatzschutzgesetzes (ArbPISchG)

Bisher konnen Arbeitgebende eine Erstattung erhalten, wenn ihre Mitarbeitenden eine Wehr-
Ubung absolvieren. Laut der aktuellen gesetzlichen Regelung ist die Erstattung auf die Kosten
»in Hohe eines Drittels der dem Arbeitnehmer zustehenden Mindestleistung” beschrankt (§ 1
Abs. 6 S. 2 ArbPISchG). Weiterhin besteht derzeit noch eine zeitliche Beschrankung des Erstat-
tungsanspruches ,fir jeden Tag der Wehriibung ab dem 21. Tag, hochstens jedoch fiir 30
Tage” (§ 1 Abs. 6 S. 4 ArbPISchG). Der Referentenentwurf sieht eine Anderung beim Beantra-
gungshorizonts dieser Erstattungen vor (gemaRk § 1 Abs. 6 S. 5 ArbPISchG-E; vgl. Art. 4 Nr. 1
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WDModG-E). Zukiinftig sollen Arbeitgebende eine Erstattung des Arbeitsentgelts fir Mitarbei-
tende nicht wie bisher spatestens einen Monat vor Beginn der Wehriibung, sondern zwei Mo-
nate nach deren Beginn beantragen kdnnen. Unverdandert bleibt die Voraussetzung der Ein-
stellung einer fachlich gleichwertigen Ersatzkraft fir den Zeitraum der Wehribung.

Die vorgesehene Vereinfachung bei der Erstattung fiir die Kosten einer Ersatzkraft fiir im Be-
trieb abwesende Mitarbeitende ist richtig. Aus Sicht der Unternehmen sollte die Beantragung
allerdings mindestens ,,drei Monate nach Beginn der Wehriibung” moglich sein. Mit ausrei-
chend zeitlichem Abstand kénnen die Unternehmen auf dem heutigen Arbeitsmarkt die Kos-
ten einer eingestellten Ersatzkraft besser abschatzen. Einige Unternehmen sprechen sich dafiir
aus, dass die Beantragung der Kostenerstattung weiterhin vor der Wehribung maoglich sein
soll. Diesen Sachverhalt bitten wir im Gesetz eindeutig zu formulieren.

Zudem soll nach dem Referentenentwurf der Haushaltsvorbehalt bestehen bleiben (§ 1 Abs. 2
S. 2 ArbPISchG). Das erhoht allerdings fiir Arbeitgebende die Unsicherheit beziiglich der anfal-
lenden Personalkosten fiir Vertretungen der Mitarbeitenden erheblich. Daher sollten verbind-
lichere Erstattungszusagen oder Budgetlinien gepriift werden. Das wiirde insbesondere die
kalkulatorische Sicherheit fir kleine und mittelstandische Unternehmen erhéhen.

AuRerdem bitten wir darum klarzustellen, ob es sich bei den Mitarbeitenden, die die Wehr-
Ubung ableisten, ,,nur”“ um Reservist/innen handelt oder diese Erstattungsregelung auch fir
Arbeitgebende gilt, deren Auszubildende bzw. Mitarbeitende ihren Wehrdienst bzw. Grund-
wehrdienst leisten. Damit konnte der Wirtschaft gegenliber rechtssicher geklart werden, wie
der ,,neue Wehrdienst” im Arbeitsplatzschutzgesetz zu verstehen ist. Gilt die Erstattungsrege-
lung lediglich fiir Reservist/innen, sollte die Bundesregierung in Zeiten des akuten Arbeits- und
Fachkraftemangels priifen, ob auf eine Erstattung fiir den personellen Ersatz von Auszubilden-
den und Personal, das einen Wehrdienst bzw. Grundwehrdienst leistet, erweitert werden
kann. Dabei ware eine vollumfangliche Kompensation des Arbeitslohns wiinschenswert.

Praxisfern ist allerdings die Vorstellung, dass Unternehmen fiir die Zeit einer Wehriibung, die
auch nur einige Wochen dauern kann, personellen Ersatz finden oder einstellen kénnen. Da-
her sollte die Zusatzbedingung ,,Der Anspruch besteht fiir jeden Tag der Wehriibung ab dem
21. Tag, hochstens jedoch fiir 30 Tage” im Gesetz gestrichen werden und der Lohn fiir Mitar-
beitende, die eine Wehriibung absolvieren, kompensiert werden. Die zusatzliche Vorausset-
zung zur Einstellung einer fachlich gleichwertigen Ersatzkraft fir den Zeitraum der Wehriibung
sollte als Erstattungsvoraussetzung entfallen.

Im Artikel 4 des Referentenentwurfs ist die Neuformulierung der Erstattungsregelung vorgese-
hen (§ 16 Abs. 1 S. 2 ArbPISchG-E). Die bisherige Regelung sieht den Geltungsbereich der Er-
stattungswirkung auch im ,Falle des unbefristeten Wehrdienstes im Spannungs- oder Verteidi-
gungsfall” vor. Der Referentenentwurf sieht eine Streichung dieser Regelung vor. Begriindet
wird dies mit ,,Im Falle des unbefristeten Wehrdienstes im Spannungs- oder Verteidigungsfall
werden Anreize fiir Arbeitgebende und Dienstherren zur Freistellung ihrer Beschaftigten nicht

gewahrt.” (S. 78 des Referentenentwurfs). Ein Spannungs- und Verteidigungsfall stellt auch fiir
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die zivile Wirtschaft eine enorme Herausforderung und Belastung dar. Wesentlich ist dabei
auch, dass ein erheblicher Teil der Erwerbstatigen fir die Bundeswehr oder fiir zivile Hilfsorga-
nisationen wie dem THW im Einsatz sein misste. Es sollte daher geprift werden, ob die in ei-
nem solchen Fall eintretende Belastung fiir die Unternehmen kompensiert werden kdnnte.

Zu Artikel 7 — Anderung des Soldatenversorgungsgesetzes (SVG) i. V. m. Artikel 10 — Ande-
rung der Berufsférderungsverordnung (BF6V)

Mit einer Gewdhrung von Anspriichen auf Bildungsforderung (schulisch und beruflich) fir Sol-
daten/-innen auf Zeit (SaZ) mit einer Wehrdienstzeit von weniger als vier Jahren mochte die
Bundesregierung den (Wieder-)Einstieg in das zivile Erwerbsleben fiir SaZs vereinfachen und
die Attraktivitat des Wehrdienstes erhdohen. Die H6he der vorgeschlagenen Erstattungshochst-
betrage fiir die Bildungsleistungen ist gestaffelt nach der Dienstzeit.

Ein gezielter Kompetenzaufbau sowie die Anknipfungspunkte zur beruflichen Aus- und Wei-
terbildung sind zentrale Ansatzpunkte, um die Attraktivitat des freiwilligen Wehrdienstes, ei-
ner Wehrpflicht oder eines langerfristigen Engagements in der Bundeswehr spiirbar zu erho-
hen. Wahrend oder am Ende einer Dienstzeit erworbene berufliche Fahigkeiten und Kennt-
nisse nitzen Wehrdienstleistenden oder SaZs bei ihrer Rlickkehr ins zivile Erwerbsleben und
sind damit auch vorteilhaft fiir den Wirtschaftsstandort. Ein geeigneter Weg dafiir kann der
schrittweise Erwerb beruflicher Kompetenzen lber Teilqualifikationen sein. Sie sind auch ein
Format der Nachqualifizierung, um nach dem Wehrdienst auf schnellstmoglichem Wege — also
ohne eine zeitlich umfassende Ausbildung oder Umschulung — einen Berufsabschluss zu erwer-
ben. Ein moderner Wehrdienst sollte daher jungen Menschen auch zur beruflichen Orientie-
rung und Qualifizierung dienen. Dazu gehoren neben Fihrerscheinen auch praxisnahe, berufs-
abschlussorientierte Bildungsangebote, etwa in Form von anerkannten Zertifikaten, Berufsori-
entierungskursen oder digitalen Kompetenzen.

Die DIHK beflirwortet es daher, dass der Gesetzesentwurf tGiber die Einflihrung eines Zuschus-
ses zur Fahrerlaubnis der Klasse B hinausgeht (siehe Anmerkungen zu Artikel 3, Seite 6 der
Stellungnahme) und auch Aspekte der beruflichen Aus- und Weiterbildung adressiert. Die vor-
gesehene Forderung von schulischen und beruflichen Qualifizierungen (§ 7 Abs. 5 SVG-E) ist
aus Sicht der Wirtschaft ein wichtiger Schritt zur Erhéhung der Attraktivitat des Wehrdienstes.

Die Herabstufung der notwenigen Wehrdienstzeit von mindestens vier Jahren auf zukinftig
ein Jahr gemal § 7 Abs. 1 S. 1 SVG-E ist ebenfalls zu begriiBen (vgl. Art. 7 Nr. 6 Buchstabe a
WDModG-E). Hierdurch wird die Schwelle des Anspruchs auf Forderung der schulischen und
beruflichen Bildung nach der Wehrdienstzeit flir SazZ, die nicht Inhaberinnen oder Inhaber ei-
nes Eingliederungsscheins sind, herabgesenkt.

Verbindliche Kurzmodule zur Berufs-/Studienorientierung im Dienstjahr sollten in Zusammen-
arbeit mit der regionalen Wirtschaft und den zustandigen Stellen, wie den IHKs, organisiert
werden. Das erleichtert den Anschluss an eine Ausbildung bzw. ein Studium, reduziert ,Mat-
ching-Verluste” und erhéht die regionale Bindung.
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Zur Frage, ob noch in Ausbildung befindliche Personen fiir einen Wehrdienst herangezogen
werden sollten, kann aufgrund der knappen Stellungnahmefrist von der IHK-Organisation
keine abschliefende Position formuliert werden. Einerseits konnte ein Wehrdienst wahrend
der beruflichen Ausbildung Vorteile haben, wenn Wehrdienstleistende mit einem Tatigkeits-
profil betraut werden, das ihrer beruflichen Ausbildung entspricht (z. B. Mechatroniker in der
Wartung und Instandhaltung). Weitere positive Effekte auf die Qualifikation dieser Wehr-
dienstleistenden kdnnen sich ergeben, wenn die Weiterbildungsangebote der Bundeswehr
auch die zuvor genannten Bildungsangebote beinhalten. So kdnnten weitere Qualifikationen
fiir die Rickkehr in den eigentlichen Ausbildungsbetrieb vermittelt werden, die ein Betrieb
nicht mehr vermitteln misste. Andererseits fordern Teile der Wirtschaft eine Hartefall- oder
Ausnahmeregelung fiir Wehrdienstleistende, die sich in einer laufenden Berufsausbildung be-
finden. Bei einer Ausbildungsdauer von zwei bis drei Jahren kdnnte eine Unterbrechung die
Ziele der Ausbildung und somit zugleich das gemeinsame Ziel der Wirtschaft und der Bundes-
wehr nach benétigten Fachkraften gefahrden. Bisher sieht der Referentenentwurf keine sol-
che Regelung fur Personen mit laufender Berufsausbildung vor. Das gilt auch fir Personen, die
sich in einer Umschulung oder in einer Prifungsphase befinden. Aus Sicht dieser Unterneh-
men wiirde eine Ausnahmeregelung die Ausbildungsinvestition wirtschaftlich besser rechtfer-
tigen. Auch fir die Betroffenen selbst wiirden Briiche im Lebenslauf vermieden und der Pri-
fungsverlauf konnte beibehalten werden. Eine Ausnahmeregelung wiirde dann auch einen An-
trag der Auszubildenden liber eine Unabkdmmlichkeit obsolet machen. Der Wehrdienst sollte
dann zeitnah nach dem Abschluss der Berufsausbildung erfolgen, um Ubergangszeiten még-
lichst zu vermeiden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Sicherstellung, dass Wehrdienstleistende mit abgeschlos-
sener Berufsausbildung die erworbenen Fahigkeiten und Fertigkeiten auch wahrend des
Wehrdienstes nutzbringend fir die Bundeswehr einsetzen kénnen. Zugleich erwerben die
Wehrdienstleistenden wichtige berufsnahe Erfahrungen nach der Ausbildung, die spater im
zivilen Erwerbsleben Vorteile bringen.

Uber die Artikel 7 und 10 des Referentenentwurfs hinausgehender Regelungsbedarf im Be-
reich der beruflichen Aus- und Weiterbildung

Fiir eine starkere Vereinbarkeit zwischen Wirtschaft und den Anforderungen der Bundeswehr
sollte die Zusammenarbeit zwischen dem Berufsforderungsdienst der Bundeswehr und den
IHKs gezielt ausgebaut werden. Denkbar ware beispielsweise eine freiwillige Verlangerung der
Dienstzeit im Gegenzug fiir weiterfihrende Qualifizierungsangebote, bei denen auch IHK-
zertifizierte BildungsmafRnahmen einbezogen werden, z. B. in den Bereichen der Informations-
technik, Sicherheitsgewerbe oder Lagerlogistik.

Konkret kdnnten solche Weiterbildungsmalinahmen dazu beitragen, den Bedarf an qualifizier-
tem Personal zu decken, das im Friedensfall in der Wirtschaft und im Spannungs- oder Vertei-
digungsfall fiir Aufgaben wie Versorgung, Evakuierung oder Truppenverlegung bendtigt wird.
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So kann die Wirtschaft ihre strategische Funktion bei der Unterstiitzung staatlicher Handlungs-
fahigkeit im Krisenfall wirksam erflllen.

Um gezielt passgenaue und zukunftssichere Weiterbildungsangebote fiir Wehrdienstleistende
zu entwickeln, konnten die Karrierecenter der Bundeswehr zudem in regelmaRBigen Abstanden
in den Austausch mit den IHKs gehen. Durch ihre regionale Vernetzung verfiigen die IHKs tiber
genaue Kenntnisse zu Ausbildungszyklen, Prifungsterminen und branchenspezifischen Beson-
derheiten. Die IHKs konnen zudem zur beruflichen Aus- und Weiterbildung und die DIHK Ser-
vice GmbH beziglich der Teilqualifikation in Richtung Berufsabschluss beraten.

Im Referentenentwurf soll ,,die Gewahrung einer Freistellung vom militdrischen Dienst erst bei
Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer Verpflichtungszeit von mindestens vier
Jahren erfolgen, da ansonsten der Freistellungszeitraum nicht in einem angemessenen Ver-
héltnis zur Dienstzeit stehen wiirde” (§ 7 Abs. 12 S. 1 SVG-E, Art. 7 Nr. 6 Buchstabe ¢
WDModG-E). Aus Sicht der DIHK sollten auch Wehrdienstleistende unterhalb einer Mindest-
wehrdienstzeit von vier Jahren die Moglichkeit erhalten, fir Bildungsleistungen vom militari-
schen Dienst freigestellt zu werden. Die DIHK pladiert daher fir die Einflihrung von Abstufun-
gen, durch die in Abhangigkeit der Dienstzeit auch Freistellungen fiir Bildungsleistungen mog-
lich waren. Denkbar ist auch ein Optionsmodell, mit dem Wehrdienstleistende eine Bildungs-
leistung wahrend ihrer Dienstzeit in Anspruch nehmen kénnen und sich die Dienstzeit um die
Zeit der Freistellung fiir diese Bildungsleistung verlangert. Dadurch kénnten Wehrdienstleis-
tende und SaZs mit einer Verpflichtungszeit von mindestens vier Jahren sich fir ihre zivile Er-
werbstatigkeit fortbilden. Bei Einflihrung eines solchen Optionsmodells sollten Arbeitgebende
zwingend zeitnah Uber die gednderte Verpflichtungszeit ihrer wehrdienstleistenden Arbeit-
nehmenden informiert werden, damit sie ihre Personalplanung entsprechend anpassen kon-
nen.

Zu Artikel 9 — Anderung der Unabkémmlichstellungsverordnung (UkV)

Die Bundesregierung schlagt im Referentenentwurf vor, den Wortlaut der UkV an die heutigen
Strukturen der Bundeswehrverwaltung anzupassen. So wird beispielsweise der Begriff , Kreis-
wehrersatzamt” durch den Begriff ,Karrierecenter” ersetzt (§§ 3 und 5f. UkV-E). Bis 2011 ha-
ben die IHKs im Zusammenhang mit Einberufungen der allgemeinen Wehrpflicht jedes Jahr
Tausende gutachtliche Stellungnahmen zur Unabkommlichkeit von Arbeitnehmenden ihrer
Mitgliedsunternehmen ausgestellt (§ 2 Abs. Nr. 2 UkV).

Bereits zu Zeiten der allgemeinen Wehrpflicht bestand eine gute und konstruktive Zusammen-
arbeit von Kreiswehrersatzamtern und IHKs. Diese Verbindungen und Netzwerke sollten reak-
tiviert werden. In regelmaRigen Austauschformaten kénnen die IHKs die Anforderungen und
Tatigkeiten der regionalen Wirtschaft mit den heutigen Karrierecentern der Bundeswehr tei-
len. Das wiirde dann auch das Verstandnis fiir die Unabkdmmlichkeit von Mitarbeitenden in
bestimmten Branchen und Tatigkeit fordern. Die vorgesehene Anpassung an die heutigen
Strukturen der Bundeswehrverwaltung ist richtig, allerdings sollte die UkV grundlegend mo-

dernisiert werden.
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Derzeit kdnnen Vorschlage zur Unabkommlichkeitsstellung erst nach Anordnung des Bereit-
schaftsdienstes oder nach Feststellung von Spannungs- und Verteidigungsfall eingereicht wer-
den (§ 3 Abs. 1 UkV). Das dirfte in der Praxis jedoch dazu fiihren, dass Kreiswehrersatzamter
bzw. die Karrierecenter der Bundeswehr und Wirtschaftsorganisationen wie die IHKs bei Ein-
treten des Spannungs- und Verteidigungsfalls kurzfristig eine sehr hohe Anzahl an Antragen
respektive Stellungnahmen zu bearbeiten haben. Auch fir eine kurzfristige Reaktivierung des
Grundwehrdienstes (Art. 1 Nr. 2 WDModG-E, siehe Seite 5 dieser Stellungnahme) sind eine
hohe Anzahl an Antragen respektive Stellungnahmen zur Unabkdmmlichkeit zu erwarten. Da-
her sollten das Bundesministerium der Verteidigung und die Bundeswehr bereits jetzt im ge-
meinsamen Austausch mit den Vertretern der gewerblichen Wirtschaft, wie den IHKs, prakti-
kable Losungen entwickeln — insbesondere fiir Falle von Wehrdienstleistenden aus Mangelbe-
rufen, aus Schlisselpositionen oder allgemein aus kleinen oder noch jungen Unternehmen.
Um sich auf diese Ankniipfungspunkte vorzubereiten, waren regelmaRige ,Jour fixes” mit den
relevanten Ansprechpartner/innen vor Ort sinnvoll.

Aus Sicht der IHKs braucht ein modernes Verfahren zur Unabkémmlichkeit von Arbeitnehmen-
den ein klares, schlankes und digitales Verfahren. Das kénnte folgende Punkte beinhalten:
Standardisierte digitale Antragsstrecken (z. B. Formblatter, Nachweiskategorien, Begriindungs-
hilfen, Upload, Status-Tracking) und verbindliche Fristen (z. B. Eingangsbestatigung tages-
gleich, Vorprifung binnen 5 Werktagen, Bescheid binnen 15 Werktagen, Richtwerte).

Zudem sollte gepriift werden, ob das Vorschlagsrecht fiir Beisitzer in Ausschiissen zur Unab-
kommlichkeit generell Wirtschaftsorganisationen wie den IHKs zugeordnet werden kann. Das
ware ein Beitrag zur Transparenz des Prozesses der Unabkdmmlichkeit und wiirde zu einer ho-
heren Akzeptanz bei den Unternehmen fiihren, bei denen Bescheide und Stellungnahmen zur
Unabkdmmlichkeit ihrer Mitarbeitenden negativ ausfallen.

C. Ergdnzende Informationen

a. Ansprechpartner mit Kontaktdaten

Benjamin Baykal

Bereich Wirtschafts- und Finanzpolitik, Mittelstand,

Leiter des Referats Verteidigungspolitik, Kooperation mit der Bundeswehr
Tel. 030 20308-2612, E-Mail baykal.benjamin@dihk.de

b. Beschreibung DIHK
Wer wir sind:

Unter dem Dach der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) sind die 79 Industrie-
und Handelskammern (IHKs) zusammengeschlossen. Unser gemeinsames Ziel: Beste Bedin-
gungen fir erfolgreiches Wirtschaften.
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Auf Bundes- und Europaebene setzt sich die DIHK fiir die Interessen der gesamten gewerbli-
chen Wirtschaft gegeniiber Politik, Verwaltung und Offentlichkeit ein. Denn mehrere Millionen
Unternehmen aus Handel, Industrie und Dienstleistung sind gesetzliche Mitglieder einer IHK -
vom Kiosk-Besitzer bis zum Dax-Konzern. So sind DIHK und IHKs eine Plattform fir die vielfalti-
gen Belange der Unternehmen. Diese blindeln wir in einem verfassten Verfahren auf gesetzli-
cher Grundlage zum Gesamtinteresse der gewerblichen Wirtschaft und tragen so zum wirt-
schaftspolitischen Meinungsbildungsprozess bei.

Grundlage unserer Stellungnahmen sind die wirtschaftspolitischen Positionen und beschlosse-
nen Positionspapiere der DIHK unter Berlicksichtigung der der DIHK bis zur Abgabe der Stel-
lungnahme zugegangenen AuRerungen der IHKs und ihrer Mitgliedsunternehmen.

Dariber hinaus koordiniert die DIHK das Netzwerk der 150 Auslandshandelskammern, Delega-
tionen und Repradsentanzen der Deutschen Wirtschaft in 93 Landern.

DIHK | Deutsche Industrie- und Handelskammer -13 -
Besucheranschrift: Breite StraBe 29 | 10178 Berlin-Mitte | Postanschrift: DIHK | 11052 Berlin
Tel. 030-20308-0 | Internet: www.dihk.de



	Referentenentwurf eines „Gesetzes zur Modernisierung des Wehrdienstes – Wehrdienst-Modernisierungsgesetz“ (WDModG)
	A. Das Wichtigste in Kürze
	B. Bewertung im Einzelnen
	C. Ergänzende Informationen
	a. Ansprechpartner mit Kontaktdaten
	b. Beschreibung DIHK



